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[ca . 1641 ] A
NOTIZEN [BEAT II . ZURLAUBEN] UEBER DIE STREITIGKEITEN ZWISCHEN

SCHWYZ UND DER ABTEI EINSIEDELN

Henggeler/Professbuoh Eins -iedeln 122 - 123

Falls man die Waldleute [von Einsiedeln ] weder anhalte , einen
neuen Eid zu schwören , noch deren alte Rechte und Freiheiten an¬
taste , so bilde das Edikt weder für die Herren [Landammann und
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Rat ] von Schwyz noch dessen Landvogt [ in Einsiedeln , Leonhard
Schorno ] , ein Präjudiz . Wenn aber der Nuntius [Girolamo Farnese]
seine Bemühungen aufgrund seiner geistlichen Rechte fortsetzen
und sich als Richter in dieser Sache anbieten wolle , so sei be¬
stimmt zu hoffen , dass dieser zusammen mit Schwyz eine annehmba¬
re Lösung finden werde . Dabei gelte es einerseits dem Papst [Ur¬
ban VIII . ] den gebührenden Respekt zu zollen und anderseits die
Rechte von Schwyz [über Einsiedeln ] zu wahren . Zu diesem Ziele
müsste Schwyz einzig den Nuntius durch den Landvogt oder eigens
ernannte Abgeordnete in freundlicher Weise bitten lassen , sich
"so wooll vermitlest dess edicts alss auch ervolgter citation"  keine welt¬
lichen Rechte anzumassen , sondern sich einzig auf die "geistlichen
Sachen"  zu beschränken . Selbstverständlich sollte Schwyz darauf
verzichten , die Untertanen [ in Einsiedeln ] einen neu formulier¬
ten Eid schwören zu lassen ; denn die alten Rechte der Abtei müss¬
ten auf jeden Fall geschützt werden . So werde der Nuntius zur
Ueberzeugung gelangen , die geistliche Immunität werde in keiner
Weise verletzt.

Schwyz selber würde auf diese Weise das Edikt auch keine Nach¬
teile bringen ; von einer "geistlichen censur"  könne dannzumal auch
keine Rede sein . Dergestalt blieben dem Nuntius alle geistlichen,
Schwyz hingegen alle weltlichen Rechte Vorbehalten.
Nota : Obige Gedanken habe er - nachdem er sie zuvor mit diesem
"und hervn Landtvogt dem  Jüngeren " durchbesprochen - am 10 . Juni Statt¬
halter [Johann Kaspar ] Ceberg schriftlich mitgeteilt . Bei der
oben erwähnten Besprechung seien beide - Ceberg wie der genannte
Landvogt - mit seinen Vorschlägen einig gegangen . In der Folge
sei dann eine in diese Richtung gehende Erklärung an den Nuntius
abgefasst worden . All diese Verhandlungen seien im [St . Konrads - ]
Hof seines Bruders [Heinrich I . Zurlauben ] erfolgt.
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